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Prüfungsordnung 
für den Master-Studiengang  

Wirtschaftsingenieurwesen / Maschinenbau 
(Business Administration & Engineering / Mechanical Engineering) 

des Fachbereichs I 
der Beuth Hochschule für Technik Berlin 

 
vom 26.01.2012 

 
 
 
Gemäß § 71 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) in der 
Fassung vom 26.07.2011 (GVBL. S. 378), erlässt der Fachbereichsrat des Fachbe-
reichs I folgende Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen / Maschinenbau (Business Administration & Engineering / Mechanical En-
gineering)*:   
 

 
 
Übersicht  
 
§1 Geltungsbereich 
§2 Geltung von Rahmenordnungen  
§3 Prüfungssprache 
§4 Akademischer Grad 
§5 Inkrafttreten  
 
 
 
§1 Geltungsbereich  
 

   Diese Ordnung gilt für Studierende, die ihr Studium im Master-Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen / Maschinenbau nach dem In-Kraft-Treten dieser Ord-
nung beginnen.  
 
 
 
 
 
*) bestätigt am 8.5.12 
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§2 Geltung von Rahmenordnungen  
 

  Die Bestimmungen der Rahmenprüfungsordnung der Beuth Hochschule für Technik 
Berlin sind in der jeweils gültigen Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit die 
Eigenart des Studiengangs nicht die in dieser Ordnung festgelegten Abweichungen 
erfordert.  
 
 
§3 Prüfungssprache 
 
(1)  Prüfungen können in englischer Sprache durchgeführt werden, wenn das Mo-
dul überwiegend oder vollständig in englischer Sprache durchgeführt wurde (siehe 
Modulbeschreibung).  
 
(2)  Die schriftlichen Ausarbeitungen und Präsentationen oder die Bachelor-Arbeit 
können in englischer Sprache erfolgen, wenn Prüflinge und Prüfer/innen dies verein-
baren.  
 
 
§4 Akademischer Grad 
 

  Mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums wird der berufsqualifizierende 
akademische Grad  

  
Master of Science 

M.Sc.  
 

verliehen. 
 
 
§5 Inkrafttreten 
 

   Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen 
der Beuth Hochschule für Technik Berlin zum Wintersemester 2012/2013 in Kraft. 
 

 
 


